
Entwurf eines Gesetzes zur Transforma on des Vergaberechts: 
Änderungen des Gesetzes gegen We bewerbsbeschränkungen 
 

Im Folgenden bilden wir die Änderungen tabellarisch ab, die gemäß Vergaberechtstransforma onsgesetz am GWB erfolgen sollen. Grundlage ist der 
Referentenentwurf im Bearbeitungsstand 30.09.2024. 

Aktuelle Fassung Änderungen gem. Entwurf eines Gesetzes zur Transforma on des 
Vergaberechts (Referentenentwurf im Bearbeitungsstand 30.09.2024) 

§ 97 Grundsätze der Vergabe 
 
(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es 
sei denn, eine Ungleichbehandlung ist aufgrund dieses Gesetzes ausdrücklich 
geboten oder gesta et. 

§ 97 Grundsätze der Vergabe 
 
(2) Die Teilnehmer an einem Verga-beverfahren sind gleich zu behandeln, es 
sei denn, eine Ungleichbehandlung ist aufgrund eines Gesetzes ausdrücklich 
geboten oder gesta et. 

(4) Mi elständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Au räge 
vornehmlich zu berücksich gen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt 
(Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. 
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn 
wirtscha liche oder technische Gründe dies erfordern. Wird ein 
Unternehmen, das nicht öffentlicher Au raggeber oder 
Sektorenau raggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durchführung einer 
öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche Au raggeber oder 
Sektorenau raggeber das Unternehmen, sofern es Unterau räge vergibt, 
nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren. 

(4) Mi elständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Au räge 
vornehmlich zu berücksich gen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt 
(Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. 
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen ganz oder teilweise zusammen vergeben 
werden, wenn wirtscha liche, technische oder zeitliche Gründe dies 
rech er gen. Au raggeber sollen Au ragnehmer verpflichten, bei der 
Erteilung von Unterau rägen mi elständische Interessen besonders zu 
berücksich gen. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Au raggeber 
oder Sektorenau raggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durchführung 
einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche Au raggeber 
oder Sektorenau raggeber das Unternehmen, sofern es Unterau räge 
vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren. 

§ 100 Sektorenau raggeber 
 
(2) Besondere oder ausschließliche Rechte im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe a sind Rechte, die dazu führen, dass die Ausübung dieser Tä gkeit 
einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten wird und dass die 

§ 100 Sektorenau raggeber 
 
(2) Besondere oder ausschließliche Rechte im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe a sind Rechte, die dazu führen, dass die Ausübung dieser Tä gkeit 
einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten wird und dass die 
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Möglichkeit anderer Unternehmen, diese Tä gkeit auszuüben, erheblich 
beeinträch gt wird. Keine besonderen oder ausschließlichen Rechte in 
diesem Sinne sind Rechte, die aufgrund eines Verfahrens nach den 
Vorschri en dieses Teils oder aufgrund eines sons gen Verfahrens gewährt 
wurden, das angemessen bekannt gemacht wurde und auf objek ven 
Kriterien beruht. 

Möglichkeit anderer Unternehmen, diese Tä gkeit auszuüben, erheblich 
beeinträch gt wird. Keine besonderen oder ausschließlichen Rechte in 
diesem Sinne sind Rechte, die aufgrund eines Verfahrens nach den 
Vorschri en dieses Teils oder aufgrund eines sons gen Verfahrens gewährt 
wurden, das angemessen bekannt gemacht wurde und auf objek ven 
Kriterien beruht. Zu den in Satz 2 genannten Verfahren zählen dabei 
insbesondere solche, die in Anhang II der Richtlinie 2014/25/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 
Vergabe von Au rägen durch Au raggeber im Bereich der Wasser-, Energie- 
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Au ebung der 
Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243) genannt sind. 

§ 101 Konzessionsgeber 
 
(1) Konzessionsgeber sind 
 

1. öffentliche Au raggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3, die eine 
Konzession vergeben, 

2. Sektorenau raggeber gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 1, die eine 
Sektorentä gkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 6 ausüben und eine 
Konzession zum Zweck der Ausübung dieser Tä gkeit vergeben, 

3. 3. Sektorenau raggeber gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 2, die eine 
Sektorentä gkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 6 ausüben und eine 
Konzession zum Zweck der Ausübung dieser Tä gkeit vergeben. 

§ 101 Konzessionsgeber 
 
(1) Konzessionsgeber sind 
 

1. öffentliche Au raggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3, die eine 
Konzession vergeben, 

2. Sektorenau raggeber gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 1, die eine 
Sektorentä gkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 7 ausüben und eine 
Konzession zum Zweck der Ausübung dieser Tä gkeit vergeben, 

3.  Sektorenau raggeber gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 2, die eine 
Sektorentä gkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 7 ausüben und eine 
Konzession zum Zweck der Ausübung dieser Tä gkeit vergeben. 

(2) § 100 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. (2) § 100 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Zu den in § 100 Absatz 2 Satz 2 
genannten Verfahren zählen dabei ins-besondere solche, die in Anhang III der 
Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1) 
genannt sind. 
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§ 102 Sektorentä gkeiten 
 
 

§ 102 Sektorentä gkeiten 
 
(7) Sektorentä gkeiten im Bereich Postdienstleistungen sind 

1. Postdienste, 
2. andere Dienste als Postdienste, vorausgesetzt, dass diese 

Dienstleistungen von einer Stelle erbracht werden, die auch 
Postdienste im Sinne der Sätze 2 und 3 erbringt, und dass die in § 140 
Absatz 1 genannten Bedingungen hinsichtlich der Dienstleistungen 
nach den Sätzen 2 und 3 nicht erfüllt sind. 

 
Im Sinne dieses Gesetzes sind Postdienste Dienste, die die Abholung, das 
Sor eren, den Transport und die Zustellung von Postsendungen betreffen. 
Dies umfasst sowohl Dienstleistungen, die Universaldienstleistungen im Sinne 
des Postgesetzes darstellen, als auch Dienstleistungen, die nicht 
darunterfallen. Postsendungen sind adressierte Sendungen in der 
endgül gen Form, in der sie befördert werden, ungeachtet ihres Gewichts. 
Neben Briefsendungen handelt es sich dabei z. B. um Bücher, Kataloge, 
Zeitungen und Zeitschri en sowie um Postpakete, die Waren mit oder ohne 
Handelswert enthalten, ungeachtet ihres Gewichts. Andere Dienste als 
Postdienste sind 

1. Managementdienste für Postversandstellen (Dienste vor dem 
Versand und nach dem Versand, wie beispielsweise Mailroom 
Management) sowie, 

2. Dienste, die nicht unter Satz 4 erfasste Sendungen wie etwa nicht 
adressierte Postwurfsendungen betreffen. 

 

(7) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 3 umfasst der Begriff „Einspeisung“ die 
Erzeugung und Produk on sowie den Groß- und Einzelhandel. Die Erzeugung 
von Gas fällt unter Absatz 6. 

(8) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 3 umfasst der Begriff „Einspeisung“ die 
Erzeugung und Produk on sowie den Groß- und Einzelhandel. Die Erzeugung 
von Gas fällt unter Absatz 6. 
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§ 103 Öffentliche Au räge, Rahmenvereinbarungen und We bewerbe 
 
(1) Öffentliche Au räge sind entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen 
Au raggebern oder Sektorenau raggebern und Unternehmen über die 
Beschaffung von Leistungen, die die Lieferung von Waren, die Ausführung 
von Bauleistungen oder die Erbringung von Dienstleistungen zum 
Gegenstand haben. 

§ 103 Öffentliche Au räge, Rahmenvereinbarungen und We bewerbe 
 
(1) Öffentliche Au räge sind entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen 
Au raggebern oder Sektorenau raggebern und Unternehmen über die 
Beschaffung von Leistungen, die die Lieferung von Waren, die Ausführung 
von Bauleistungen oder die Erbringung von Dienstleistungen zum 
Gegenstand haben. Ein Vertrag ist entgeltlich im Sinne von Satz 1, wenn sich 
jede Partei rechtsverbindlich verpflichtet, eine Leistung im Gegenzug für eine 
andere zu erbringen. Leistung und Gegenleistung sind rechtsverbindlich im 
Sinne des Satzes 2, wenn ihre Erfüllung einklagbar ist. 

(3) Bauau räge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzei ge Pla-
nung und Ausführung 
 

1. von Bauleistungen im Zusammenhang mit einer der Tä gkeiten, die 
in Anhang II der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche 
Au ragsvergabe und zur Au ebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 
94 vom 28.3.2014, S. 65) und Anhang I der Richtlinie 2014/25/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über 
die Vergabe von Au rägen durch Au raggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und 
zur Au ebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 
243) genannt sind, oder 

2. eines Bauwerkes für den öffentlichen Au raggeber oder 
Sektorenau raggeber, das Ergebnis von Tief- oder Hochbauarbeiten 
ist und eine wirtscha liche oder technische Funk on erfüllen soll. 

 
Ein Bauau rag liegt auch vor, wenn ein Dri er eine Bauleistung gemäß den 
vom öffentlichen Au raggeber oder Sektorenau raggeber genannten 
Erfordernissen erbringt, die Bauleistung dem Au raggeber unmi elbar 

(3) Bauau räge sind Verträge über die Ausführung oder sowohl die Planung 
als auch die Ausführung 
 

1. von Bauleistungen im Zusammenhang mit einer der Tä gkeiten, die 
in Anhang II der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche 
Au ragsvergabe und zur Au ebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 
94 vom 28.3.2014, S. 65) und Anhang I der Richtlinie 2014/25/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über 
die Vergabe von Au rägen durch Au raggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und 
zur Au ebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 
243) genannt sind, oder 

2. eines Bauwerkes für den öffentlichen Au raggeber oder 
Sektorenau raggeber, das Ergebnis von Tief- oder Hochbauarbeiten 
ist und eine wirtscha liche oder technische Funk on erfüllen soll. 

 
Ein Bauau rag liegt auch vor, wenn ein Dri er eine Bauleistung gemäß den 
vom öffentlichen Au raggeber oder Sektorenau raggeber genannten 
Erfordernissen erbringt, die Bauleistung dem Au raggeber unmi elbar 



Synopse GWB 

Seite 5 von 25 Stand: 14.10.2024 
csx.de/VergRTransfG  

 

wirtscha lich zugutekommt und dieser einen entscheidenden Einfluss auf Art 
und Planung der Bauleistung hat. 

wirtscha lich zugutekommt und dieser einen entscheidenden Einfluss auf Art 
und Planung der Bauleistung hat. 

§ 105 Konzessionen 
 
Das Betriebsrisiko kann ein Nachfrage- oder Angebotsrisiko sein. 

§ 105 Konzessionen 
 
Das Betriebsrisiko kann ein Nachfrage- oder Angebotsrisiko sein. § 103 Absatz 
1 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

§ 106 Schwellenwerte 
 
(2) Der jeweilige Schwellenwert ergibt sich 
 

1. für öffentliche Au räge und We bewerbe, die von öffentlichen 
Au raggebern vergeben werden, aus Ar kel 4 der Richtlinie 
2014/24/EU in der jeweils geltenden Fassung; der sich hieraus für 
zentrale Regierungsbehörden ergebende Schwellenwert ist von allen 
obersten Bundesbehörden sowie allen oberen Bundesbehörden und 
vergleichbaren Bundeseinrichtungen anzuwenden, 

§ 106 Schwellenwerte 
 
(2) Der jeweilige Schwellenwert ergibt sich 

1. für öffentliche Au räge und We bewerbe, die von öffentlichen 
Au raggebern vergeben werden, aus Ar kel 4 der Richtlinie 
2014/24/EU in der jeweils geltenden Fassung; der sich hieraus für 
zentrale Regierungsbehörden ergebende Schwellenwert ist vom 
Bundeskanzleramt und den Bundesministerien anzuwenden, 

(3) Das Bundesministerium für Wirtscha  und Energie gibt die geltenden 
Schwellenwerte unverzüglich, nachdem sie im Amtsbla  der Europäischen 
Union veröffentlicht worden sind, im Bundesanzeiger bekannt. 

(aufgehoben) 

§ 107 Allgemeine Ausnahmen 
 
[..] Ferner können im Fall des Satzes 1 Nummer 1 wesentliche 
Sicherheitsinteressen im Sinne des Ar kels 346 Absatz 1 Buchstabe a des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union insbesondere berührt 
sein, wenn der öffentliche Au rag oder die Konzession 

1. sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien betreffen oder 
2. Leistungen betreffen, die 

§ 107 Allgemeine Ausnahmen 
 
[..] Ferner können im Fall des Satzes 1 Nummer 1 wesentliche 
Sicherheitsinteressen im Sinne des Ar kels 346 Absatz 1 Buchstabe a des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union insbesondere berührt 
sein, wenn der öffentliche Au rag oder die Konzession 

3. sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien betreffen oder 
4. Leistungen betreffen, die 
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a. für den Grenzschutz, die Bekämpfung des Terrorismus oder 
der organisierten Kriminalität oder für verdeckte Tä gkeiten 
der Polizei oder der Sicherheitskrä e bes mmt sind, oder 

b. Verschlüsselung betreffen 
und soweit ein besonders hohes Maß an Vertraulichkeit erforderlich ist. 

a. für den Grenzschutz, die Bekämpfung des Terrorismus oder 
der organisierten Kriminalität, für Zwecke nachrichten-
dienstlicher Tä gkeiten oder für verdeckte Tä gkeiten der 
Polizei oder der Sicherheitskrä e bes mmt sind, oder 

b. Verschlüsselung betreffen 
und soweit ein besonders hohes Maß an Vertraulichkeit erforderlich ist. 

§ 108 Ausnahmen bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit 
 
(4) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen 
Au rägen, bei denen der öffentliche Au raggeber im Sinne des § 99 Nummer 
1 bis 3 über eine juris sche Person des privaten oder öffentlichen Rechts 
zwar keine Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ausübt, aber 
 

1. der öffentliche Au raggeber gemeinsam mit anderen öffentlichen 
Au raggebern über die juris sche Person eine ähnliche Kontrolle 
ausübt wie jeder der öffentlichen Au raggeber über seine eigenen 
Dienststellen, 

2. mehr als 80 Prozent der Tä gkeiten der juris schen Person der 
Ausführung von Aufgaben dienen, mit denen sie von den öffentlichen 
Au raggebern oder von einer anderen juris schen Person, die von 
diesen Au raggebern kontrolliert wird, betraut wurde, und 

3. an der juris schen Person keine direkte private Kapitalbeteiligung 
besteht; Absatz 1 Nummer 3 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 

§ 108 Anwendungsbereich bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit 
 
(4) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen 
Au rägen, bei denen der öffentliche Au raggeber im Sinne des § 99 Nummer 
1 bis 3 über eine juris sche Person des privaten oder öffentlichen Rechts 
zwar keine Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ausübt, aber 
 

1. der öffentliche Au raggeber gemeinsam mit anderen öffentlichen 
Au raggebern über die juris sche Person eine ähnliche Kontrolle 
ausübt wie jeder der öffentlichen Au raggeber über seine eigenen 
Dienststellen, 

2. mehr als 80 Prozent der Tä gkeiten der juris schen Person der 
Ausführung von Aufgaben dienen, mit denen sie von den öffentlichen 
Au raggebern oder von einer anderen juris schen Person, die von 
diesen Au raggebern kontrolliert wird, betraut wurde, und  

3. an der juris schen Person keine direkte private Kapitalbeteiligung 
besteht; Absatz 1 Nummer 3 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 

 
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 gelten entsprechend. An der gemeinsamen 
Kontrolle können auch solche juris schen Personen des öffentlichen Rechts 
beteiligt sein, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen, die 
die weiteren Voraussetzungen des § 99 Nummer 2 GWB nicht erfüllen. 
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(6) Dieser Teil ist ferner nicht anzuwenden auf Verträge, die zwischen zwei 
oder mehreren öffentlichen Au raggebern im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 
geschlossen werden, wenn 

1. der Vertrag eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten 
öffentlichen Au raggebern begründet oder erfüllt, um 
sicherzustellen, dass die von ihnen zu erbringenden öffentlichen 
Dienstleistungen im Hinblick auf die Erreichung gemeinsamer Ziele 
ausgeführt werden, 

2. die Durchführung der Zusammenarbeit nach Nummer 1 
ausschließlich durch Überlegungen im Zusammenhang mit dem 
öffentlichen Interesse bes mmt wird und 

3. die öffentlichen Au raggeber auf dem Markt weniger als 20 Prozent 
der Tä gkeiten erbringen, die durch die Zusammenarbeit nach 
Nummer 1 erfasst sind. 

 

(6) Dieser Teil ist ferner nicht anzuwenden auf öffentliche Au räge, die 
zwischen zwei oder mehreren öffentlichen Au raggebern im Sinne des § 99 
Nummer 1 bis 3 geschlossen werden, wenn 

1. der öffentliche Au rag eine auf einer gemeinsamen 
Koopera onsvereinbarung beruhende Zusammenarbeit zwischen 
den beteiligten öffentlichen Au raggebern zur Erreichung 
gemeinsamer Ziele begründet oder erfüllt, 

2. die Durchführung der Zusammenarbeit nach Nummer 1 
ausschließlich durch Überlegungen im Zusammenhang mit dem 
öffentlichen Interesse bes mmt wird, 

3. die öffentlichen Au raggeber die von der Zusammenarbeit erfassten 
Tä gkeiten zu weniger als 20 Prozent am offenen Markt gegenüber 
privaten Dri en erbringen und 

4. kein privater Dri er unmi elbar aufgrund der Zusammenarbeit einen 
Vorteil gegenüber seinen We bewerbern erhält. 

 
Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(7) Eine Betrauung nach Absatz 1 Nummer 2 liegt vor, wenn eine dem 
Zuständigkeitsbereich des öffentlichen Au raggebers unterfallende Aufgabe 
durch einen erkennbaren und inhaltlich festgelegten rechtsverbindlichen Akt 
an die juris sche Person des öffentlichen oder privaten Rechts übertragen 
wurde. Die Betrauung kann auch solche Tä gkeiten umfassen, die der 
öffentliche Au raggeber oder eine andere von ihm kontrollierte juris sche 
Person zur Erfüllung einer Zusammenarbeit nach Absatz 6 erbringt. Satz 1 
und 2 gelten für eine Betrauung nach Absatz 4 Nummer 2 entsprechend. 
 
(Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden Absätze 8 und 9) 
 
(10) Sons ge Formen öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit außerhalb 
dieses Teils bleiben unberührt. Dieser Teil ist insbesondere nicht 
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anzuwenden, wenn Au raggeber Leistungen selbst erbringen, auch in 
Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Stellen, oder Leistungen durch 
andere Mi el als öffentliche Au räge, Konzessionen oder We bewerbe 
organisieren. Dieser Teil gilt ferner regelmäßig nicht für die Erbringung von 
Leistungen auf Grundlage von Rechts- und Verwaltungsvorschri en. 

§ 111 Vergabe von öffentlichen Au rägen und Konzessionen, deren Teile 
unterschiedlichen rechtlichen Regelungen unterliegen 
 
(4) Sind die verschiedenen Teile eines öffentlichen Au rags, die jeweils 
unterschiedlichen rechtlichen Regelungen unterliegen, objek v nicht 
trennbar, 
 

1. wird der Au rag nach den Vorschri en vergeben, denen der 
Hauptgegenstand des Au rags zuzuordnen ist; enthält der Au rag 
Elemente einer Dienstleistungskonzession und eines Lieferau rags, 
wird der Hauptgegenstand danach bes mmt, welcher geschätzte 
Wert der jeweiligen Dienst- oder Lieferleistungen höher ist, 

2. kann der Au rag ohne Anwendung der Vorschri en dieses Teils oder 
gemäß den Vorschri en über die Vergabe von verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Au rägen vergeben werden, 
wenn der Au rag Elemente enthält, auf die § 107 Absatz 2 Nummer 
1 oder 2 anzuwenden ist. 

§ 111 Vergabe von öffentlichen Au rägen und Konzessionen, deren Teile 
unterschiedlichen rechtlichen Regelungen unterliegen 
 
(4) Sind die verschiedenen Teile eines öffentlichen Au rags, die jeweils 
unterschiedlichen rechtlichen Regelungen unterliegen, objek v nicht 
trennbar, 
 

1. wird der Au rag nach den Vorschri en vergeben, denen der 
Hauptgegenstand des Au rags zuzuordnen ist; enthält der Au rag 
Elemente einer Dienstleistungskonzession und eines Lieferau rags, 
wird der Hauptgegenstand danach bes mmt, welcher geschätzte 
Wert der jeweiligen Dienst- oder Lieferleistungen höher ist, 

2. kann der Au rag oder die Konzession, wenn Elemente enthalten 
sind, auf die § 107 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 anzuwenden ist, ohne 
Anwendung der Vorschri en dieses Teils vergeben werden; 
andernfalls kann der Au rag oder die Konzession gemäß den 
Vorschri en über die Vergabe von verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Au rägen oder gemäß den 
Vorschri en über die Vergabe von Konzessionen vergeben werden. 

 § 112a Bewerber und Bieter aus Dri staaten 
 
(1) Au raggeber dürfen die Teilnahme an einem Vergabeverfahren ganz oder 
teilweise auf Bewerber oder Bieter beschränken, die ansässig sind 
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1. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
2. in einem Staat, der Vertragspartei des Abkommens über den 

Europäischen Wirtscha sraum ist, 
3. in einem Staat, der Vertragspartei des Übereinkommens über das 

öffentliche Beschaffungswesen von 1994 (ABl. C 256 vom 3.9.1996, S. 
1), geändert durch das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen (ABl. L 68 vom 7.3.2014, S. 
2), ist, und 

4. in einem Staat, der Vertragspartei eines anderen, für die Europäische 
Union bindenden interna onalen Übereinkommens mit Regelungen 
zur öffentlichen Beschaffung ist. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Au raggeber auch Bewerber und Bieter, 
die in einem Staat im Sinne von Absatz 1 Nummern 3 und 4 ansässig sind, 
ganz oder teilweise von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn der öffentliche Au rag oder die Konzession nicht in den 
Anwendungsbereich des für den Bewerber oder Bieter maßgeblichen 
Abkommens oder Übereinkommens fällt. 
 
(3) Die Berech gung zur Beschränkung der Teilnahme an Vergabeverfahren 
nach den Absätzen 1 und 2 gilt nur für die Vergabe von öffentlichen 
Au rägen und Konzessionen im Zusammenhang mit kri schen 
Dienstleistungen im Sinne des BSI-Gesetzes und für die Vergabe 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer öffentlicher Au räge). 
(4) Beschränken Au raggeber die Teilnahme an Vergabeverfahren auf 
Grundlage der Absätze 1 und 2, so geben sie dem erfolgreichen Bieter 
verbindlich vor, 
 

1. keine Unterau räge an Unternehmen zu vergeben, die in einem von 
der Beschränkung betroffenen Dri staat ansässig sind, 
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2. dem Au raggeber spätestens bei Vertragserfüllung auf Verlangen 
geeignete Nachweise vorzulegen und 

3. im Falle einer Nichteinhaltung der Verpflichtung eine angemessene 
Vertragsstrafe zu zahlen, die verwirkt ist, wenn der erfolgreiche 
Bieter die Verpflichtung schuldha  verletzt. 

 
(5) Die Beschränkungen nach Absatz 1 und Absatz 2 sowie die 
Verpflichtungen nach Absatz 4 müssen mit Hinweis auf diese Vorschri en in 
der Au ragsbekanntmachung und den Vergabeunterlagen aufgeführt 
werden. 
 
6) Weitergehende Berech gungen von Au raggebern zur Beschränkung der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren in anderen Rechtsvorschri en bleiben 
unberührt. 

§ 113 Verordnungsermäch gung 
 

§ 113 Verordnungsermäch gung 
 
(2) Die Bundesregierung wird ermäch gt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zus mmung des Bundesrats die in Vorschri en dieses Gesetzes oder in einer 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung enthaltenen 
Verweise auf die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen zu ändern, 
soweit dies zur Anpassung an eine Änderung der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen erforderlich ist. 

§ 114 Monitoring und Vergabesta s k 
 

§ 114 Monitoring; Vergabesta s k; Datenservice Öffentlicher Einkauf 
 
(3) Der Datenservice Öffentlicher Einkauf, über den elektronische 
Bekanntmachungen an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union durch öffentliche Au raggeber im Sinne des § 98 zu übermi eln sind, 
ist beim Beschaffungsamt des BMI eingerichtet und wird dort betrieben. 
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§ 116 Besondere Ausnahmen 
 

§ 116 Besondere Ausnahmen 
 
(3) Dieser Teil ist darüber hinaus nicht anzuwenden auf die Vergabe von 
öffentlichen Au rägen durch einen Sektorenau raggeber im Sinne von § 102 
bei der Vergabe von Au rägen, die der Durchführung einer der folgenden 
Tä gkeiten dienen: 
 

1. Mehrwertdienste, die mit elektronischen Mi eln verknüp  sind und 
gänzlich mit diesen Mi eln erbracht werden (einschließlich der 
abgesicherten Übermi lung von verschlüsselten Dokumenten mit 
elektronischen Mi eln, Adressenverwaltungsdiensten und der 
Übermi lung von registrierten E- Mail-Sendungen, 

2. Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Kauf oder der Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten, sowie gemäß den CPV-Codes 6610 00 
00-1 bis 66720000-3, insbesondere Postanweisungen und -
überweisungen, 

3. philatelis sche Dienstleistungen oder 
4. logis sche Dienstleistungen, bei denen die materielle Auslieferung, 

Lagerung oder eine Kombina on des Vorgenannten mit anderen 
nicht postalischen Aufgaben kombiniert wird. 

 § 120a Berücksich gung sozialer und umweltbezogener Kriterien 
 
(1) Bei der Vergabe öffentlicher Au räge werden soziale und 
umweltbezogene Aspekte berücksich gt. Zu diesem Zweck sollen öffentliche 
Au raggeber im Rahmen der Leistungsbeschreibung oder, soweit im 
Einzelfall mit Blick auf den Au ragsgegenstand geeigneter, auf anderen 
Stufen des Vergabeverfahrens mindestens ein soziales oder ein 
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umweltbezogenes Kriterium im Sinne der Absätze 2 und 3 berücksich gen. 
Die Kriterien müssen mit dem Au ragsgegenstand in Verbindung stehen und 
zu dessen Wert und den konkreten Beschaffungszielen verhältnismäßig sein. 
 
(2) Umweltbezogen ist ein Kriterium insbesondere dann, wenn es darauf 
abzielt, dass zu beschaffende Waren, Bau- und Dienstleistungen, soweit 
möglich über ihren gesamten Lebenszyklus, klimaschonend, 
biodiversitätsfördernd, rohstoffschonend, energiesparend, wassersparend, 
schadstoffarm, abfallarm, langlebig, reparaturfreundlich, wiederverwendbar, 
recyclingfähig, unter Einsatz von Abfällen oder Rezyklaten oder aus 
nachwachsenden Rohstoffen oder möglichst gut geeignet zur 
umweltverträglichen Abfallbewirtscha ung hergestellt, erbracht oder 
ausgeführt werden. 
 
(3) Sozial ist ein Kriterium insbesondere dann, wenn es darauf abzielt, dass zu 
beschaffende Waren, Bau- und Dienstleistungen unter fairen Arbeits- und 
Handelsbedingungen, unter Ermöglichung der Beschä igung von 
Langzeitarbeitslosen, Benachteiligten oder Menschen mit Behinderungen, 
unter Förderung der Gleichstellung von Geschlechtern, ethnischen Gruppen, 
Benachteiligten oder Menschen mit Behinderungen, unter Einsatz sozialer 
Innova onen, unter Beachtung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte oder 
unter Beachtung der Kernarbeitsnormen der Interna onalen 
Arbeitsorganisa on (IAO) entlang der globalen Wertschöpfungske e 
hergestellt, erbracht oder ausgeführt werden. Sozial ist ein Kriterium auch 
dann, wenn es darauf abzielt, dass zu beschaffende Waren, Bau- und 
Dienstleistungen Benachteiligten oder Menschen mit Behinderungen in 
besonderem Maße zugänglich sind. Die Verpflichtung des Au ragnehmers 
zur Einhaltung tariflicher oder nicht-tariflicher Arbeitsbedingungen bei der 
Ausführung des Au rags genügt den Anforderungen an das soziale Kriterium 
im Sinne der Absätze 1 und 4 nicht, soweit die Auferlegung dieser 
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Verpflichtung in Erfüllung einer gesetzlichen Vorgabe oder einer Vorgabe auf 
Grund eines Gesetzes erfolgt.  
(4) Bei der Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen, die gemäß 
den auf Grundlage von Absatz 5 erlassenen allgemeinen 
Verwaltungsvorschri en für eine umweltbezogen nachhal ge Beschaffung 
besonders geeignet sind, müssen öffentliche Au raggeber bei der 
Leistungsbeschreibung oder, soweit im Einzelfall mit Blick auf den 
Au ragsgegenstand geeigneter, auf anderen Stufen des Vergabeverfahrens 
mindestens ein umweltbezogenes Kriterium berücksich gen. Satz 1 gilt 
hinsichtlich der Berücksich gung mindestens eines sozialen Kriteriums 
entsprechend für die Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen, die 
für eine sozial nachhal ge Beschaffung besonders geeignet sind. Absatz 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(5) Die Bundesregierung erlässt mit Zus mmung des Bundesrates allgemeine 
Verwaltungsvorschri en über Leistungen, die 

1. für eine umweltbezogen nachhal ge Beschaffung besonders geeignet 
sind, 

2. für eine sozial nachhal ge Beschaffung besonders geeignet sind 
3. nicht bescha  werden dürfen; die Beschaffung solcher Leistungen 

bleibt hierbei erlaubt, wenn dies aus Gründen des öffentlichen 
Interesses dringend geboten ist. 

 
Bei der Auswahl der in den allgemeinen Verwaltungsvorschri en nach Satz 1 
Nummern 1 und 2 benannten Leistungen ist zu berücksich gen, ob die 
Einhaltung der Vorgaben des Absatzes 4 bei der Beschaffung der 
betreffenden Leistung für die öffentlichen Au raggeber mit vertretbarem 
Aufwand möglich ist. Zudem ist hierbei die Bedeutung einer sozial und 
umweltbezogen nachhal gen Beschaffung gerade dieser Leistungen für die 
Förderung sozialer und umweltbezogener Nachhal gkeit insgesamt zu 
berücksich gen. Satz 3 gilt entsprechend für die Auswahl der in den 
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allgemeinen Verwaltungsvorschri en nach Satz 1 Nummer 3 benannten 
Leistungen. In den allgemeinen Verwaltungsvorschri en nach Satz 1 kann die 
Bundesregierung allgemein oder für einzelne Leistungen vorgeben, dass die 
Vorgaben aus Absatz 4 auch bei der Beschaffung von Waren, Bau- und 
Dienstleistungen gelten, die in den allgemeinen Verwaltungsvorschri en 
nicht benannt sind, soweit dort als besonders geeignet benannte Waren oder 
Dienstleistungen ein nicht unerheblicher Bestandteil der zu beschaffenden 
Ware sind oder in nicht unerheblichem Maße für die Ausführung der zu 
beschaffenden Leistung verwendet werden. 

§ 121 Leistungsbeschreibung 
 
(1) In der Leistungsbeschreibung ist der Au ragsgegenstand so eindeu g und 
erschöpfend wie möglich zu beschreiben, sodass die Beschreibung für alle 
Unternehmen im gleichen Sinne verständlich ist und die Angebote 
miteinander verglichen wer-den können. Die Leistungsbeschreibung enthält 
die Funk ons- oder Leistungsanforderungen oder eine Beschreibung der zu 
lösenden Aufgabe, deren Kenntnis für die Erstellung des Angebots 
erforderlich ist, sowie die Umstände und Bedingungen der 
Leistungserbringung. 

§ 121 Leistungsbeschreibung 
 
(1) In der Leistungsbeschreibung ist der Au ragsgegenstand so eindeu g wie 
möglich zu beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Unternehmen im 
gleichen Sinne verständlich ist und die Angebote miteinander verglichen wer-
den können. Die Leistungsbeschreibung enthält die Funk ons- oder 
Leistungsanforderungen oder eine Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, 
deren Kenntnis für die Erstellung des Angebots erforderlich ist, sowie die 
Umstände und Bedingungen der Leistungserbringung. 

§ 122 Eignung 
 
(3) Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von 
Ausschlussgründen nach den §§ 123 und 124 kann ganz oder teilweise durch 
die Teilnahme an Präqualifizierungssystemen erbracht werden. 

§ 122 Eignung 
 
(3) Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von 
Ausschlussgründen nach den §§ 123 und 124. Der Nachweis soll durch 
Eigenerklärungen erfolgen; über Eigenerklärungen hinausgehende 
Unterlagen sollen im Verlauf des Verfahrens nur von aussichtsreichen 
Bewerbern oder Bietern verlangt werden kann ganz oder teilweise durch die 
Teilnahme an Präqualifizierungssystemen erbracht werden. 
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(4) Eignungskriterien müssen mit dem Au ragsgegenstand in Verbindung und 
zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind in der 
Au ragsbekanntmachung, der Vorinforma on oder der Aufforderung zur 
Interessensbestä gung aufzuführen. 

(4) Eignungskriterien und Eignungsnachweise müssen mit dem 
Au ragsgegenstand in Verbindung und zu diesem sowie dem Au ragswert in 
einem angemessenen Verhältnis stehen. Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nach § 97 Absatz 1 Satz 2 ist zu wahren. Sie sind in der 
Au ragsbekanntmachung, der Vorinforma on oder der Aufforderung zur 
Interessensbestä gung anzugeben. In der Bekanntmachung kann auf die 
elektronische Adresse der Vergabeunterlagen verwiesen werden, soweit aus 
der Bekanntmachung ausreichend transparent wird, an welcher Stelle der 
Vergabeunterlagen die Eignungskriterien aufgeführt sind. 

§ 124 Fakulta ve Ausschlussgründe 
 
(1) Öffentliche Au raggeber können unter Berücksich gung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn 
[..] 

7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung 
eines früheren öffentlichen Au rags oder Konzessionsvertrags 
erheblich oder fortdauernd mangelha  erfüllt hat und dies zu einer 
vorzei gen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer 
vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 

 
 
 
 
 
 
 

7. das Unternehmen bei der Erfüllung einer wesentlichen Anforderung 
bei der Ausführung eines öffentlichen Au rags oder 
Konzessionsvertrags erhebliche oder dauerha e Mängel erkennen 
lassen hat, die die vorzei ge Beendigung dieses früheren Au rags, 
Schadenersatz oder andere vergleichbare Rechtsfolgen nach sich 
gezogen haben, 

127 Zuschlag 
 
(1) Der Zuschlag wird auf das wirtscha lichste Angebot erteilt. Grundlage 
dafür ist eine Bewertung des öffentlichen Au raggebers, ob und inwieweit 
das Angebot die vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das 
wirtscha lichste Angebot bes mmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Zu dessen Ermi lung können neben dem Preis oder den Kosten 

127 Zuschlag 
 
(1) Der Zuschlag wird auf das wirtscha lichste Angebot erteilt. Grundlage 
dafür ist eine Bewertung des öffentlichen Au raggebers, ob und inwieweit 
das Angebot die vorgegebenen Zuschlagskriterien er-füllt. Das 
wirtscha lichste Angebot bes mmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Vorbehaltlich der in § 120a geregelten Vorgaben zur 
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auch qualita ve, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksich gt 
werden. 

Berücksich gung sozialer und umweltbezogener Kriterien können zu dessen 
Ermi lung neben dem Preis oder den Kosten auch qualita ve, 
umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksich gt werden. 

§ 128 Au ragsausführung 
 
(2) Öffentliche Au raggeber können darüber hinaus besondere Bedingungen 
für die Ausführung eines Au rags (Ausführungsbedingungen) festlegen, 
sofern diese mit dem Au ragsgegenstand entsprechend § 127 Absatz 3 in 
Verbindung stehen. Die Ausführungsbedingungen müssen sich aus der 
Au ragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ergeben. Sie können 
insbesondere wirtscha liche, innova onsbezogene, umweltbezogene, soziale 
oder beschä igungspoli sche Belange oder den Schutz der Vertraulichkeit 
von Informa onen umfassen. 

 
 
(2) Öffentliche Au raggeber können darüber hinaus besondere Bedingungen 
für die Ausführung eines Au rags (Ausführungsbedingungen) festlegen, 
sofern diese mit dem Au ragsgegenstand entsprechend § 127 Absatz 3 in 
Verbindung stehen. Die Ausführungsbedingungen müssen sich aus der 
Au ragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ergeben. 
Vorbehaltlich der in § 120a geregelten Vorgaben zur Berücksich gung 
sozialer und umweltbezogener Bedingungen können sie insbesondere 
wirtscha liche, innova onsbezogene, umweltbezogene, soziale oder 
beschä igungspoli sche Belange oder den Schutz der Vertraulichkeit von 
Informa onen umfassen. 

§ 135 Unwirksamkeit 
 
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie 
im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Informa on der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen 
Au raggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs 
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Au raggeber die Au ragsvergabe im Amtsbla  der Europäischen Union 
bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Au ragsvergabe im Amtsbla  der Europäischen Union. 

§ 135 Unwirksamkeit 
 
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie 
im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Informa on der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen 
Au raggeber über den Abschluss des Vertrags einschließlich einer 
Zusammenfassung der einschlägigen Gründe entsprechend § 134 Absatz 1 
Satz 1, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend 
gemacht worden ist. Hat der Au raggeber die Au ragsvergabe im Amtsbla  
der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung 
der Bekanntmachung der Au ragsvergabe im Amtsbla  der Europäischen 
Union, sofern in der Bekanntmachung die Angaben entsprechend Absatz 3 
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Satz 2 enthalten sind. Nach Ablauf der Fristen in Satz 1 und 2 ist ein Antrag 
nach § 160 unsta ha . 

 (4) Abweichend von Absatz 1 kann auf Antrag des Au raggebers oder von 
Amts wegen ein Vertrag nicht als von Anfang an unwirksam erachtet werden, 
wenn nach Prüfung aller maßgeblichen Gesichtspunkte zwingende Gründe 
eines Allgemeininteresses es ausnahmsweise rech er gen, die Wirkung des 
Vertrages zu erhalten. In Fällen des Satzes 1 hat die Vergabekammer oder das 
Beschwerdegericht alterna ve Sank onen zur Feststellung der 
Unwirksamkeit zu erlassen. Diese müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Sie umfassen die Verhängung einer Geldsank on gegen 
den Au raggeber oder die Verkürzung der Laufzeit des Vertrages. 

§ 145 Besondere Ausnahmen für die Vergabe von verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Au rägen 
 
Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Au rägen, die 

1. den Zwecken nachrichtendienstlicher Tä gkeiten dienen, 
[..] 
 

7. besonderen Verfahrensregeln unterliegen, 
a.  [..] 
c. die für eine interna onale Organisa on gelten, wenn diese 

für ihre Zwecke Beschaffungen tä gt oder wenn ein 
Mitgliedstaat öffentliche Au räge nach diesen Regeln 
vergeben muss. 

 

§ 145 Besondere Ausnahmen für die Vergabe von verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Au rägen 
 
Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Au rägen, die 

1. den Zwecken nachrichtendienstlicher Tä gkeiten, einschließlich des 
militärischen Nachrichtenwesens, dienen, 

[..] 
7. besonderen Verfahrensregeln unterliegen, 

a.  [..] 
c. die für eine interna onale Organisa on gelten, wenn diese 

für ihre Zwecke einschließlich ihrer satzungsgemäßen 
Zwecke, Beschaffungen tä gt oder wenn ein Mitgliedstaat 
öffentliche Au räge nach diesen Regeln vergeben muss. 
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§ 152 Anforderungen im Konzessionsvergabeverfahren 
 
 

§ 152 Anforderungen im Konzessionsvergabeverfahren 
 
(5) Die Vorgaben des § 120a sind entsprechend anzuwenden. 

§ 157 Besetzung, Unabhängigkeit 
 
(2) Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern, von denen einer ein ehrenamtlicher 
Beisitzer ist. Der Vorsitzende und der hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte 
auf Lebenszeit mit der Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder 
vergleichbar fachkundige Angestellte sein. Der Vorsitzende oder der 
hauptamtliche Beisitzer muss die Befähigung zum Richteramt haben; in der 
Regel soll dies der Vorsitzende sein. Die Beisitzer sollen über gründliche 
Kenntnisse des Vergabewesens, die ehrenamtlichen Beisitzer auch über 
mehrjährige prak sche Erfahrungen auf dem Gebiet des Vergabewesens 
verfügen. Bei der Überprüfung der Vergabe von verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen Au rägen im Sinne des § 104 können die 
Vergabekammern abweichend von Satz 1 auch in der Besetzung mit einem 
Vorsitzenden und zwei hauptamtlichen Beisitzern entscheiden. 

§ 157 Besetzung, Unabhängigkeit 
 
(2) Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern, von denen einer ein ehrenamtlicher 
Beisitzer ist, soweit die Entscheidung in diesem Gesetz nicht dem 
Vorsitzenden oder hauptamtlichen Beisitzer übertragen ist. Der Vorsitzende 
und der hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf Lebenszeit mit der 
Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder vergleichbar fachkundige 
Angestellte sein. Der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer muss die 
Befähigung zum Richteramt haben; in der Regel soll dies der Vorsitzende sein. 
Die Beisitzer sollen über gründliche Kenntnisse des Vergabewesens, die 
ehrenamtlichen Beisitzer auch über mehr-jährige prak sche Erfahrungen auf 
dem Gebiet des Vergabewesens verfügen. Bei der Überprüfung der Vergabe 
von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Au rägen im Sinne des § 104 
können die Vergabekammern abweichend von Satz 1 auch in der Besetzung 
mit einem Vorsitzenden und zwei hauptamtlichen Beisitzern entscheiden. Der 
Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer tri  Verfahrensentscheidungen 
einschließlich verfahrensleitender Verfügungen. Die Vergabekammern 
können Einzelheiten in einer Geschä sordnung regeln. 

(3) Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem 
hauptamtlichen Beisitzer ohne mündliche Verhandlung durch 
unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen Entscheidung übertragen. Diese 
Übertragung ist nur möglich, sofern die Sache keine wesentlichen 
Schwierigkeiten in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht aufweist und die 
Entscheidung nicht von grundsätzlicher Bedeutung sein wird. 

(3) Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem 
hauptamtlichen Beisitzer ohne mündliche Verhandlung durch 
unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen Entscheidung übertragen. Diese 
Übertragung ist möglich, sofern die Sache keine besonderen Schwierigkeiten 
in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht aufweist und die Entscheidung nicht 
von grundsätzlicher Bedeutung sein wird. 
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(4) Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf Jahren 
bestellt. Sie entscheiden unabhängig und sind nur dem Gesetz unterworfen. 

(4) Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf Jahren 
bestellt. Sie entscheiden unabhängig und sind nur dem Gesetz unterworfen. 
§ 839 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt für die Mitglieder der 
Vergabekammer entsprechend. 

§ 158 Einrichtung, Organisa on 
 
 

§ 158 Einrichtung, Organisa on, Form 
 
(3) Das Nachprüfungsverfahren wird in Tex orm geführt, soweit die 
Vergabekammer wegen besonderer Erfordernisse im Einzelfall keine 
abweichende Vorgabe macht. Alle Entscheidungen und Verfügungen der 
Vergabekammern sowie deren Übermi lung erfolgen in Tex orm, soweit 
dieser Teil nichts anderes vorsieht. 

§ 160 Einleitung, Antrag 
 
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 
öffentlichen Au rag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschri en 
geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die 
behauptete Verletzung der Vergabevorschri en ein Schaden entstanden ist 
oder zu entstehen droht. Die Antragsbefugnis en ällt bei Missbrauch des 
Antrag- oder Beschwerderechts gemäß § 180 Absatz 2. 

§ 160 Einleitung, Antrag 
 
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 
öffentlichen Au rag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschri en 
geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die 
behauptete Verletzung der Vergabevorschri en ein Schaden entstanden ist 
oder zu entstehen droht. Die Antragsbefugnis en ällt bei Missbrauch des 
Antrag- oder Beschwerderechts gemäß § 180 Absatz 2. 

(3) [..]Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Fest-stellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt 
unberührt. 

(3) [..]Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Fest-stellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2, soweit nicht der Au raggeber 
den Antragssteller über das Verfahren informiert hat. § 134 Absatz 1 Satz 2 
bleibt unberührt. 

§ 161 Form, Inhalt 
 
(1) Der Antrag ist schri lich bei der Vergabekammer einzureichen und 
unverzüglich zu begründen. Er soll ein bes mmtes Begehren enthalten. Ein 

§ 161 Form, Inhalt 
 
(1) Der Antrag ist in Tex orm bei der Vergabekammer einzureichen und 
unverzüglich zu begründen. Er soll ein bes mmtes Begehren enthalten. Ein 
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Antragsteller ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder 
Geschä sleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat einen 
Empfangsbevollmäch gten im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu benennen. 

Antragsteller ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder 
Geschä sleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat einen 
Empfangsbevollmäch gten im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu benennen. 
Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf der für den 
Empfänger bes mmten Einrichtung der Vergabekammer gespeichert ist. 

§ 162 Verfahrensbeteiligte, Beiladung 
 
Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Au raggeber und die 
Unternehmen, deren Interessen durch die Entscheidung schwerwiegend 
berührt werden und die deswegen von der Vergabekammer beigeladen 
worden sind. Die Entscheidung über die Beiladung ist unanfechtbar. 

§ 162 Verfahrensbeteiligte, Beiladung 
 
Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Au raggeber und die 
Unternehmen, deren Interessen durch die Entscheidung schwerwiegend 
berührt werden und die deswegen von der Vergabekammer beigeladen 
worden sind. Die Entscheidung über die Beiladung ergeht durch den 
Vorsitzenden oder den hauptamtlichen Beisitzer in Tex orm und ist 
unanfechtbar. 

§ 163 Untersuchungsgrundsatz 
 
(2) Die Vergabekammer prü  den Antrag darauf, ob er offensichtlich 
unzulässig oder unbegründet ist. Dabei berücksich gt die Vergabekammer 
auch einen vorsorglich hinterlegten Schri satz (Schutzschri ) des 
Au raggebers. Sofern der Antrag nicht offensichtlich unzulässig oder 
unbegründet ist, übermi elt die Vergabekammer dem Au raggeber eine 
Kopie des Antrags und fordert bei ihm die Akten an, die das 
Vergabeverfahren dokumen eren (Vergabeakten). Der Au raggeber hat die 
Vergabeakten der Kammer sofort zur Verfügung zu stellen. Die §§ 57 bis 59 
Absatz 1 bis 4, § 59a Absatz 1 bis 3 und § 59b sowie § 61 gelten 
entsprechend. 

§ 163 Untersuchungsgrundsatz 
 
(2) Der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer prü  den Antrag darauf, 
ob er offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist. Dabei berücksich gt er 
auch einen vorsorglich hinterlegten Schri satz (Schutzschri ) des 
Au raggebers. Sofern der Antrag nicht offensichtlich unzulässig oder 
unbegründet ist, übermi elt der Vorsitzende oder der hauptamtliche 
Beisitzer dem Au raggeber eine Kopie des Antrags in Tex orm und fordert 
beim Au raggeber die Akten an, die das Vergabeverfahren dokumen eren 
(Vergabeakten). Der Au raggeber hat die Vergabeakten der Kammer sofort 
nach den Vorgaben des Vorsitzenden oder hauptamtlichen Beisitzers soweit 
möglich als elektronische Kopie zur Verfügung zu stellen. Die §§ 57 bis 59 
Absatz 1 bis 4, § 59a Absatz 1 bis 3 und § 59b sowie § 61 gelten 
entsprechend. 
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§ 165 Akteneinsicht 
(1) Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer einsehen und 
sich durch die Geschä sstelle auf ihre Kosten Ausfer gungen, Auszüge oder 
Abschri en erteilen lassen. 

§ 165 Akteneinsicht 
(1) Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer einsehen und 
sich durch die Geschä sstelle auf ihre Kosten Ausfer gungen, Auszüge oder 
Abschri en erteilen lassen. Die Vergabekammer soll die Akteneinsicht 
elektronisch durch Übermi lung oder zum Abruf auf einem sicheren 
Übermi lungsweg gewähren. 

§ 166 Mündliche Verhandlung 
 
(1) Die Vergabekammer entscheidet aufgrund einer mündlichen 
Verhandlung, die sich auf einen Termin beschränken soll. Alle Beteiligten 
haben Gelegenheit zur Stellungnahme. Mit Zus mmung der Beteiligten oder 
bei Unzulässigkeit oder bei offensichtlicher Unbegründetheit des Antrags 
kann nach Lage der Akten entschieden werden. 

§ 166 Mündliche Verhandlung 
 
(1) Die Vergabekammer entscheidet aufgrund einer mündlichen 
Verhandlung, die sich auf einen Termin beschränken soll. Alle Beteiligten 
haben Gelegenheit zur Stellungnahme. Mit Zus mmung der Beteiligten oder 
bei Unzulässigkeit oder bei offensichtlicher Unbegründetheit des Antrags 
kann nach Lage der Akten entschieden werden. Nach Lage der Akten kann 
auch entschieden werden, soweit dies der Beschleunigung dient und die 
Sache keine besonderen Schwierigkeiten in rechtlicher oder tatsächlicher 
Hinsicht aufweist. 
 
(3) Die Vergabekammer kann die mündliche Verhandlung auf Antrag oder von 
Amts wegen als Videoverhandlung durchführen, bei der die Verhandlung 
sowie etwaige Vernehmungen zeitgleich in Bild und Ton an den jeweiligen 
Aufenthaltsort der Beteiligten und der Mitglieder der Vergabekammer 
übertragen werden. Die Bild- und Tonübertragung kann auch nur für Teile der 
mündlichen Verhandlung, insbesondere Vernehmungen, oder für einzelne 
Beteiligte erfolgen. Absatz 2 sowie § 128 a Absatz 3 Satz 1 der 
Zivilprozessordnung gelten entsprechend. 
 
(4) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 3 und 4 sowie Absatz 3 Satz 1 und 2 
ergehen durch den Vorsitzenden oder den hauptamtlichen Beisitzer und sind 
unanfechtbar. 
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§ 167 Beschleunigung 
 
(1) Die Vergabekammer tri  und begründet ihre Entscheidung schri lich 
innerhalb einer Frist von fünf Wochen ab Eingang des Antrags. Bei 
besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der 
Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist durch Mi eilung an die Beteiligten um 
den erforderlichen Zeitraum verlängern. Dieser Zeitraum soll nicht länger als 
zwei Wochen dauern. Er begründet diese Verfügung schri lich. 

§ 167 Beschleunigung 
 
(1) Die Vergabekammer tri  und begründet ihre Entscheidung schri lich 
innerhalb einer Frist von fünf Wochen ab Eingang des Antrags. Bei 
besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der 
Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer im Ausnahmefall die Frist durch 
Mi eilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. 
Dieser Zeitraum soll nicht länger als zwei Wochen dauern und nicht durch 
erneute Entscheidung verlängert werden. Er begründet diese Verfügung in 
Tex orm. 

§ 168 Entscheidung der Vergabekammer 
 
(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch Verwaltungsakt. Die 
Vollstreckung richtet sich, auch gegen einen Hoheitsträger, nach den 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der Länder. Die Höhe des 
Zwangsgeldes beträgt mindestens 1 000 Euro und höchstens 10 Millionen 
Euro. § 61 Absatz 1 und 2 gilt entsprechend. 

§ 168 Entscheidung der Vergabekammer 
 
(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht in Tex orm durch 
Verwaltungsakt. Die Vollstreckung richtet sich, auch gegen einen 
Hoheitsträger, nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und 
der Länder. Die Höhe des Zwangsgeldes beträgt mindestens 1 000 Euro und 
höchstens 10 Millionen Euro. § 61 Absatz 1 und 2 gilt entsprechend. 

§ 169 Aussetzung des Vergabeverfahrens 
 
(1) Informiert die Vergabekammer den Au raggeber in Tex orm über den 
Antrag auf Nachprüfung, darf dieser vor einer Entscheidung der 
Vergabekammer und dem Ablauf der Beschwerdefrist nach § 172 Ab-satz 1 
den Zuschlag nicht erteilen. 

§ 169 Aussetzung des Vergabeverfahrens 
 
(1) Informiert der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer den 
Au raggeber in Tex orm über den Antrag auf Nachprüfung, darf dieser vor 
einer Entscheidung der Vergabekammer und dem Ablauf der Beschwerdefrist 
nach § 172 Ab-satz 1 den Zuschlag nicht erteilen. 

(4) Macht der Au raggeber das Vor-liegen der Voraussetzungen nach § 117 
Nummer 1 bis 3 oder § 150 Nummer 1 oder 6 geltend, en ällt das Verbot des 
Zuschlags nach Absatz 1 fünf Werktage nach Zustellung eines 

(4) Macht der Au raggeber das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 117 
Nummer 1 bis 3 oder § 150 Nummer 1 oder 6 geltend, en ällt das Verbot des 
Zuschlags nach Absatz 1 fünf Werktage nach Zustellung eines 
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entsprechenden Schri satzes an den Antragsteller; die Zustellung ist durch 
die Vergabekammer unverzüglich nach Eingang des Schri satzes 
vorzunehmen. Auf Antrag kann das Beschwerdegericht das Verbot des 
Zuschlags wiederherstellen. § 176 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 sowie 
Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 

entsprechenden Schri satzes an den Antragsteller; die Zustellung ist durch 
den Vorsitzenden oder den hauptamtlichen Beisitzer unverzüglich nach 
Eingang des Schri satzes veranlasst. Auf Antrag kann das Beschwerdegericht 
das Verbot des Zuschlags wiederherstellen. § 176 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 
Satz 1 sowie Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 172 Frist, Form, Inhalt 
 
 

§ 172 Frist, Form, Inhalt 
 
(5) Die Vergabekammer übermi elt die Verfahrensakte einschließlich der 
Vergabeakte an das zuständige Oberlandesgericht in Tex orm. Die 
Übermi lung wird durch den Vorsitzenden oder den hauptamtlichen 
Beisitzer veranlasst. 

§ 173 Wirkung 
 
(1) Die sofor ge Beschwerde hat auf-schiebende Wirkung gegenüber der 
Entscheidung der Vergabekammer. Die auf-schiebende Wirkung en ällt zwei 
Wochen nach Ablauf der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den 
Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so kann das Beschwerde-gericht auf 
Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung bis zur 
Entscheidung über die Beschwerde verlängern. 

§ 173 Wirkung 
 
(1) Die sofor ge Beschwerde hat auf-schiebende Wirkung gegenüber der 
Entscheidung der Vergabekammer. Die auf-schiebende Wirkung en ällt zwei 
Wochen nach Ablauf der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den 
Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so kann das Beschwerde-gericht auf 
Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung bis zur 
Entscheidung über die Beschwerde ausnahmsweise verlängern. 

(2) Das Gericht lehnt den Antrag nach Absatz 1 Satz 3 ab, wenn unter 
Berücksich gung aller möglicherweise geschädigten Interessen die 
nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über 
die Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der 
Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtscha lichen 
Erfüllung der Aufgaben des Au raggebers zu berücksich gen; bei 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Au rägen im Sinne des § 104 sind 
zusätzlich besondere Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu 
berücksich gen. Die besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen 

(2) Das Gericht gibt dem Antrag nach Absatz 1 Satz 3 nur sta , wenn unter 
Berücksich gung aller möglicherweise geschädigten Interessen die 
vorteilha en Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung 
über die Beschwerde die damit verbundenen Nachteile überwiegen. Bei der 
Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtscha lichen 
Erfüllung der Aufgaben des Au raggebers zu berücksich gen; bei 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Au rägen im Sinne des § 104 sind 
zusätzlich besondere Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu 
berücksich gen. Die besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen 
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überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche Au rag oder die Konzession 
im unmi elbaren Zusammenhang steht mit 
 
[..] 
 
Das Gericht berücksich gt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten 
der Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im 
Vergabeverfahren, den öffentlichen Au rag oder die Konzession zu erhalten, 
und das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des 
Vergabeverfahrens. 

überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche Auf-trag oder die Konzession 
im unmi elbaren Zusammenhang steht mit 
 
[..] 
 
Das Gericht berücksich gt bei seiner Entscheidung vorrangig die 
Erfolgsaussichten der Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des 
Antragstellers im Vergabeverfahren, den öffentlichen Au rag oder die 
Konzession zu erhalten, und das Interesse der Allgemeinheit an einem 
raschen Abschluss des Vergabeverfahrens. 

§ 175 Verfahrensvorschri en 
 
(2) Die §§ 65, 69 bis 72 mit Ausnahme der Verweisung auf § 227 Absatz 3 der 
Zivilprozessordnung, § 75 Absatz 1 bis 3, § 76 Absatz 1 und 6, die §§ 165 und 
167 Absatz 2 Satz 1 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 175 Verfahrensvorschri en 
 
(2) Die §§ 65, 69 bis 72 mit Ausnahme der Verweisung auf § 227 Absatz 3 der 
Zivilprozessordnung, § 75 Absatz 1 bis 3, § 76 Absatz 1 und 6, die §§ 165 und 
167 Absatz 2 Satz 1 sind entsprechend anzuwenden. Die mündliche 
Verhandlung kann im Wege der Bild- und Tonübertragung nach § 128a der 
Zivilprozessordnung durchgeführt werden. 

§ 176 Vorabentscheidung über den Zuschlag 
 
(1) Auf Antrag des Au raggebers oder auf Antrag des Unternehmens, das 
nach § 134 vom Au raggeber als das Unternehmen benannt ist, das den 
Zuschlag erhalten soll, kann das Gericht den weiteren Fortgang des 
Vergabeverfahrens und den Zuschlag gesta en, wenn unter Berücksich gung 
aller möglicherweise geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen einer 
Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die 
damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse 
der Allgemeinheit an einer wirtscha lichen Erfüllung der Aufgaben des 
Au raggebers zu berücksich gen; bei verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen Au rägen im Sinne des § 104 sind zusätzlich 

§ 176 Vorabentscheidung über den Zuschlag 
 
(1) Auf Antrag des Au raggebers oder auf Antrag des Unternehmens, das 
nach § 134 vom Au raggeber als das Unternehmen benannt ist, das den 
Zuschlag erhalten soll, kann das Gericht den weiteren Fortgang des 
Vergabeverfahrens und den Zuschlag gesta en, wenn unter Berücksich gung 
aller möglicherweise geschädigten Interessen die vorteilha en Folgen einer 
Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die 
damit verbundenen Nachteile nicht überwiegen. Bei der Abwägung ist das 
Interesse der Allgemeinheit an einer wirtscha lichen Erfüllung der Aufgaben 
des Au raggebers zu berücksich gen; bei verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen Au rägen im Sinne des § 104 sind zusätzlich 
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besondere Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu berücksich gen. Die 
besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen überwiegen in der 
Regel, wenn der öffentliche Au rag oder die Konzession im unmi elbaren 
Zusammenhang steht mit  
 
[..] 
 
Das Gericht berücksich gt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten 
der sofor gen Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im 
Vergabeverfahren, den öffentlichen Au rag oder die Konzession zu erhalten, 
und das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des 
Vergabeverfahrens. 

besondere Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu berücksich gen. Die 
besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen überwiegen in der 
Regel, wenn der öffentliche Au rag oder die Konzession im unmi elbaren 
Zusammenhang steht mit 
 
[..] 
 
Das Gericht berücksich gt bei seiner Entscheidung vorrangig die 
Erfolgsaussichten der sofor gen Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des 
Antragstellers im Vergabeverfahren, den öffentlichen Au rag oder die 
Konzession zu erhalten, und das Interesse der Allgemeinheit an einem 
raschen Abschluss des Vergabeverfahrens. 

§ 177 Ende des Vergabeverfahrens nach Entscheidung des 
Beschwerdegerichts 
 
Ist der Au raggeber mit einem Antrag nach § 176 vor dem 
Beschwerdegericht unterlegen, gilt das Vergabeverfahren nach Ablauf von 
zehn Tagen nach Zustellung der Entscheidung als beendet, wenn der 
Au raggeber nicht die Maßnahmen zur Herstellung der Rechtmäßigkeit des 
Verfahrens ergrei , die sich aus der Entscheidung ergeben; das Verfahren 
darf nicht fortgeführt werden. 

(aufgehoben) 

§ 187 Übergangs- und Schlussbes mmungen 
 
(2) Vergabeverfahren, die vor dem 18. April 2016 begonnen haben, 
einschließlich der sich an diese anschließenden Nachprüfungsverfahren 
sowie am 18. April 2016 anhängige Nachprüfungsverfahren werden nach 
dem Recht zu Ende geführt, das zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens 
galt. 

§ 187 Übergangs- und Schlussbes mmungen 
 
(2) Vergabeverfahren, die vor dem 18. April 2016 begonnen haben, 
einschließlich der sich an diese anschließenden Nachprüfungsverfahren 
sowie am Datum des Inkra tretens des Gesetzes anhängige 
Nachprüfungsverfahren werden nach dem Recht zu Ende geführt, das zum 
Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens galt. 

 


